
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

Gleitende Arbeitszeit: Bitte Besuche und Anrufe von montags bis donnerstags zwischen 8.30-12.00  und 13.30-15.30 Uhr, 

freitags von 8.30-12.00 Uhr oder nach Vereinbarung.

Friedrich-Ebert-Allee 12 · D-65185 Wiesbaden · Telefon (06 11) 353 - 0 · Telefax (GR 3) (06 11) 353 1766 · 

E-Mail: poststelle@hmdis.hessen.de

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

Postfach 31 67 · D-65021 Wiesbaden  

Geschäftszeichen: II 4-23d05.05.04-1/04/1

Per E-Mail

Ausländerbehörden und

Zentralen Ausländerbehörden

in Hessen

nachrichtlich:

Regierungspräsidien

Dst. Nr. 0005

Bearbeiter/in Herr Preiß

Durchwahl (06 11) 353 1321

Telefax: (06 11) 353 1343

Email: Hans-Joachim.Preiss@hmdis.hessen.de

Ihr Zeichen
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Datum 30. März 2011

Rückführung in den Irak

Erlass vom 4. Oktober 2010

Auch weiterhin können Rückführungen in den Irak nur nach den Vorgaben des UNHCR erfol-

gen. Von den bekannten Ausnahmen abgesehen sind Rückführungen in den Irak daher wie 

schon bisher unmöglich.

Die Duldungen vollziehbar ausreisepflichtiger irakischer Staatsangehöriger können aus diesem 

Grund bis zum 31. Oktober 2011 verlängert werden.
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